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FlVfGG §20 Abs3;

FlVfGG §22 Abs1;

FlVfGG §29;

FlVfLG Slbg 1973 §41 Abs3;

FlVfLG Slbg 1973 §41 Abs5;

FlVfLG Slbg 1973 §45 Abs1;

FlVfLG Slbg 1973 §72;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Das auszuscheidende Mitglied der Agrargemeinschaft kann nur dann durch die mit dem angefochtenen Bescheid

verfügte Sonderteilung in Rechten verletzt sein, wenn die Variante, die die Agrarbehörden gewählt haben, nicht den

gesetzlichen Vorgaben entsprechen würde. Dem auszuscheidenden Mitglied kommt aber kein Rechtsanspruch darauf

zu, eine andere, ihren Vorstellungen besser entsprechende Ab=ndungsvariante zu erhalten, selbst wenn eine solche

Variante ihrerseits gesetzmäßig wäre. Ebenso wenig kommt dem Mitglied ein Rechtsanspruch darauf zu, dass

hinsichtlich der der Agrargemeinschaft zugewiesenen Teilflächen den gesetzlichen Vorgaben Genüge getan wurde.
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